SONDERAUSGABE

Arbeitsrecht | Mitarbeiterfiihrung | Lohnsteuer A KT U E L L

KRANKHEIT UND FEHLZEITEN —
IHRE GEGENSTRATEGIE
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG

So leicht kann der Beweiswert einer
Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung erschiittert werden

Der Beweiswert einer Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung gilt als extrem hoch. Trotzdem kann er erschiittert werden, und zwar dann,
wenn durch konkrete Umstande beispielsweise der Mitarbeiter selbst ein widerspriichliches Verhalten zeigt oder die Krankheitsdauer
Auffalligkeiten aufweist. So einen Fall hatte das Landesarbeitsgericht (LAG) K6In kiirzlich zu entscheiden (LAG Koln, 3.6.2025, Az. 7 SLa
54/25).

=

(= Der Fall: Wirklich krank oder keine Lust

auf die Arbeit?

Der Mitarbeiter dieses Falls war befristet vom 1.7.2022 bis
31.8.2024 als Omnibusfahrer bei dem Arbeitgeber ange-
stellt. Er war von Marz bis Ende August 2023 insgesamt 27
Kalendertage arbeitsunfahig erkrankt. Bereits friihzeitig
hatte der Arbeitgeber den Mitarbeiter darliber unterrichtet,
dass er an einer Schulung teilnehmen musse. Der Grund
dafur war, dass ihm ein neuer Liniendienst zugewiesen
werden sollte. Darlber war der Mitarbeiter wenig begeis-
tert und hatte dies offen kommuniziert.

Kurz danach meldete er sich vom 27.9.2023 bis zum 8.10.2023
arbeitsunfahig. Als Begriindung reichte er arztliche Atteste
ein, aus denen hervorging, dass der Mitarbeiter an einer Ko-
litis/Durchfallerkrankung erkrankt gewesen sei. Allerdings
wurde der Mitarbeiter wahrend dieser Erkrankungsphase
von einem der Geschaftsfuhrer des Arbeitgebers und des-
sen Familie am 28.9.2023 in einer Eisdiele angetroffen. Die-
ses Verhalten des Mitarbeiters verursachte beim Arbeitge-
ber Zweifel an dessen tatsachlicher Arbeitsunfahigkeit.

Vom 9.10.2023 bis zum 13.10.2023 war der Mitarbeiter wie-
der arbeitsfahig und nahm an einer Einweisung teil. Am
16.10.2023 gab der Mitarbeiter allerdings seine Ausriistung
zuruick und reichte eine Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung
wegen psychischer Beschwerden als Erstbescheinigung fur
den Zeitraum 16.10.2023 bis zum 22.10.2023 ein.

Der Arbeitgeber zahlte dem Mitarbeiter sein Gehalt fiir Ok-
tober und November nur teilweise bzw. gar nicht aus. Seit
dem 27.11.2023 bezog der Mitarbeiter schlieBlich Kranken-
geld.

Der Mitarbeiter verklagte den Arbeitgeber auf Zahlung
des aus seiner Sicht ausstehenden Arbeitsentgelts. Er for-
derte die Entgeltfortzahlung fur die Zeit vom 1.10.2023 bis
8.10.2023 sowie fiir den Zeitraum vom 16.10.2023 bis zum
26.11.2023. Er begriindete diese mit § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG
(Entgeltfortzahlungsgesetz).

Der Arbeitgeber verweigerte die Zahlung. Er meinte, es
lagen berechtigte Zweifel an der tatsachlichen Arbeitsun-
fahigkeit des Mitarbeiters vor. Er warf ihm vor, seine Krank-
meldungen seien nur vorgeschoben, um sich vor der Schu-
lung und dem neuen Einsatz zu driicken.

§ Das Urteil: Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigung erschiittert

Das LAG wies die Klage ab und stellte fest, dass der Mitarbeiter fur
den Zeitraum ab dem 16.10.2023 keinen Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall habe. Als Begriindung wies das Gericht
darauf hin, dass der Beweiswert der Arbeitsunfahigkeitsbeschei-
nigungen erschuttert sei und der Mitarbeiter seine Arbeitsunfa-
higkeit nicht auf andere Weise nachgewiesen habe.

Eine Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung begriindet keine gesetz-
liche Vermutung einer tatsachlich bestehenden Arbeitsunfahig-
keit. Das bedeutet, dass nur der Beweis des Gegenteils zulassig
ware. Ein Arbeitgeber ist auch nicht auf die in § 275 Abs. 1a Sozial-
gesetzbuch (SGB) V aufgefiihrten Beispiele ernsthafter Zweifel an
der Arbeitsunfahigkeit beschrankt. Bei den Anforderungen an die
Darlegungslast der Parteien ist zu beachten, dass der Arbeitgeber
im Regelfall keine Kenntnis von den Krankheitsursachen hat und
nur in eingeschranktem Maf3 in der Lage ist, Indizien zur Erschit-
terung des Beweiswerts vorzutragen. Indizien, die den Beweis-
wert einer Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung infrage stellen, kon-
nen sich zudem auch aus dem eigenen Vortrag des Mitarbeiters
ergeben. Gelingt es dem Arbeitgeber, den Beweiswert der arztli-
chen Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung zu erschittern, tritt hin-
sichtlich der Darlegungs- und Beweislast wieder derselbe Zustand
ein, wie er vor Vorlage der Bescheinigung bestand. Der Mitarbei-
ter muss dann konkrete Tatsachen darlegen, die den Schluss auf
eine bestehende Erkrankung zulassen, und im Zweifel beweisen.
Er muss dann substanziiert vortragen, welche Krankheiten vorge-
legen bzw. welche gesundheitlichen Einschrankungen bestanden
haben und welche Verhaltensmafregeln oder Medikamente arzt-
lich verordnet wurden. Dies ist dem Mitarbeiter im vorliegenden
Fall nicht gelungen, sodass die Klage abgewiesen werden musste.

EI'“'I Meine Empfehlung!

Sie sehen, dass es sich lohnt, die Arbeitsunfahigkeitsbescheini-
gungen lhrer Mitarbeiter einmal genauer anzuschauen, wenn Sie
Zweifel haben. Ist der Beweiswert erschittert, ist Ihr Mitarbeiter
am Zug und die Hurden sind hier hoch. Scheuen Sie sich nicht, die-
sen Weg einzuschlagen, es kann sich bei berechtigten Zweifeln in
Einzelfallen fur Sie wirklich lohnen, denn Sie sparen die Kosten fur
die Entgeltfortzahlung! Mehr zu diesem spannenden Thema der
Krankheit von Mitarbeitern und den dann entstehenden Kosten
finden Sie in dieser Sonderausgabe.
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KRANKHEIT/MITARBEITERPFLICHTEN

Wie sich Ihr Mitarbeiter im Fall einer Krankheit zu verhalten

hat

Immer wieder erreichen uns neue Hochststande zum Krankenstand der Mitarbeiter in Deutschland. Umso wichtiger fiir Sie ist es zu wis-
sen, welche Regeln im Falle einer Erkrankung bestehen und worauf Sie und vor allen Dingen Ihr Mitarbeiter zu achten haben.

Bei einer Erkrankung muss lhr Mitarbeiter sofort
handeln!

Ist der Mitarbeiter arbeitsunfahig erkrankt, muss er zunachst
schnell handeln. Die Anzeige einer Arbeitsunfahigkeit hat Ihnen
gegenlber grundsatzlich am ersten Tag der Arbeitsunfahigkeit
zu erfolgen. Hierzu ist Ihr Mitarbeiter verpflichtet. Ihr Mitarbeiter
kann sich also nicht viel Zeit lassen. Er sollte diese Anzeige nach
Mboglichkeit in den ersten Arbeitsstunden oder sogar vor Arbeits-
beginn abgeben. Das bloRe Absenden einer entsprechenden
Erklarung reicht nicht. Idealerweise muss also die Anzeige der
Arbeitsunfahigkeit noch vor Dienstantritt erfolgen, damit Sie ggf.
die Moglichkeit haben, thr Personal neu zu disponieren.

Entgegen einem weitverbreiteten Missverstandnis darf Ihr Mit-
arbeiter mit der Anzeige keineswegs so lange warten, bis ihm eine
arztliche Diagnose vorliegt. Manche Mitarbeiter glauben sogar,
dass sie sich wegen der eAU gar nicht mehr melden miissen. Das
istein Irrtum!

Fallbeispiel: Carl C. ftihit sich nicht wohl. Er beschliefSt, heu-
te zu Hause zu bleiben und dreht sich noch mal im Bett um.
Erst gegen 13:00 Uhr ruft er seinen Arbeitgeber an und teilt
mit, heute nicht zur Arbeit zu kommen. Folge: Hier darf der
Arbeitgeber von Carl C. arbeitsrechtlich reagieren, und zwar
mit einer Abmahnung. Die friihzeitige Anzeigepflicht ist kei-
ne Schikane des Gesetzgebers, sondern hilft dem Arbeitgeber,
schnell auf den Arbeitsausfall eines Mitarbeiters zu reagieren.

Zeigt ein Mitarbeiter seine Arbeitsunfahigkeit nicht wie vorge-
schrieben unmittelbar vor Arbeitsantritt an, ist dies ein Grund fur
eine Abmahnung. Halt sich Ihr Mitarbeiter wiederholt und beharr-
lich nicht an diese Pflicht, kann dies eine auRerordentliche, also
fristlose Kiindigung durch Sie als Arbeitgeber rechtfertigen.

Wem gegeniiber die Arbeitsunfahigkeit
anzuzeigen ist

Die Anzeige kann mundlich, telefonisch, schriftlich, aber auch
durch Angehdrige oder - im absoluten Ausnahmefall — Arbeitskol-
legen erfolgen. Die Anzeige ist Ihnen gegeniber als Arbeitgeber
abzugeben. Es genligt nicht, wenn thr Mitarbeiter im Krankheits-
fall vor Arbeitsbeginn einen Kollegen informiert, dass er nicht zur
Arbeit erscheint. Ihr Mitarbeiter ist vielmehr verpflichtet, seine
Arbeitsunfahigkeit vor Arbeitsbeginn bei der hierflr vorgesehe-
nen Stelle in Ihrem Betrieb anzuzeigen. Die Anzeige der Arbeits-
unfahigkeit kann daher grundsatzlich nicht von lhrem Mitarbeiter
delegiert werden (Landesarbeitsgericht (LAG) Minchen, 5.12.2024,

Az.3TaBV 56/24), es sei denn, es liegt eine Notsituation vor. Dabei
reicht es aus, wenn sie gegenlber solchen Personen erfolgt, die
zur Entgegennahme derartiger AuRerungen berechtigt sind, zum
Beispiel Gruppenleiter oder Sachbearbeiter der Personalabteilung
oder der Dienstvorgesetzte.

[51—21 Meine Empfehlung!

Legen Sie in lhrem Betrieb unbedingt klar und verbindlich fest,
gegenlber wem arbeitsunfahig erkrankte Mitarbeiter die Anzeige
machen missen. Im Idealfall sollte dies gegentiber dem Diszipli-
narvorgesetzten per Telefon erfolgen, denn er muss als Erster wis-
sen, welcher Mitarbeiter ausfallt.

Zudem ist es flr den Mitarbeiter dann nicht mehr so einfach,
,eben mal“ einen Arbeitskollegen Uiber die Arbeitsunfahigkeit zu
informieren. Diesen leichten Weg sollten Sie Ihrem Mitarbeiter
einfach abschneiden.

Das gilt bei VerstoRen gegen die Anzeigepflicht
Ihres Mitarbeiters

Wegen der unmittelbaren Auswirkungen einer nicht rechtzeitig
erfolgten Anzeige der Arbeitsunfahigkeit auf den Betriebsablauf
und die betriebliche Organisation haben Sie als Arbeitgeber ein
grofleres Interesse an einer unverziiglichen Krankmeldung als an
einem arztlichen Nachweis dariiber.

Deshalb mussen Sie sich als Arbeitgeber nicht damit zufriedenge-
ben, dass Ihnen Ihr Mitarbeiter erst nach dem Ublichen Arbeits-
zeitbeginn die Arbeitsunfahigkeit per ,gelbem Schein“ nachweist.
Sie konnen vielmehr verlangen, dass Ihr Mitarbeiter Sie als Arbeit-
geber unmittelbar bei Arbeitsbeginn Uber seine voraussichtliche
Arbeitsunfahigkeit informiert. Tut er das nicht, ist eine Abmah-
nung gerechtfertigt.

Scheuen Sie sich nicht, in solchen Fallen immer auf eine Abmah-
nung zu setzen. Nur so hat Ihr Mitarbeiter die Chance, in Zukunft
sein Verhalten zu andern. Denken Sie daran, dass eine Abmah-
nung keine Bestrafung oder Sanktion ist.

Vergessen Sie also nicht: Eine Abmahnung soll dazu dienen, den
Mitarbeiter auf seine Pflichten hinzuweisen und ihm die Chance
geben, sein Verhalten im positiven Sinn zu korrigieren und sich an
die Regeln zu halten. Dem Mitarbeiter sollte klar werden, dass er
im Wiederholungsfall einer verspateten Anzeige seiner Arbeits-
unfahigkeit mit einer Kiindigung seines Arbeitsverhaltnisses rech-
nen muss. Diese Botschaft muss lhren Mitarbeiter eindeutig und
klar erreichen.

KRANKHEIT UND FEHLZEITEN — IHRE GEGENSTRATEGIE



Was Sie zum Nachweis einer Arbeitsunfahigkeit Ihres

Mitarbeiters wissen sollten

Der seit vielen Jahren bekannte ,,gelbe Schein® also die Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung auf gelbem Papier, hat sich schon vor einiger
Zeit verabschiedet. Seit 2023 wird das Meldeverfahren zur elektronischen Arbeitsunfihigkeitsbescheinigung (eAU) fiir Sie verpflichtend.
Die eAU |6st das bisherige Verfahren der Ausstellung einer Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung ab.

So sieht das Verfahren der eAU Schritt fiir Schritt
aus

Die Weiterleitung der Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung an die
Krankenkasse tbernimmt nicht mehr Ihr Mitarbeiter als Versi-
cherter selbst, sondern der ausstellende Arzt. Er Ubermittelt Gber
die Telematikinfrastruktur die eAU, die mit dem elektronischen
Arztausweis elektronisch signiert wird, an die zustandige Kran-
kenkasse.

Vorsicht! Das eAU-Verfahren gilt aber nur fir lhre gesetzlich kran-
kenversicherten Mitarbeiter. Ist der Mitarbeiter privat kranken-
versichert, gilt nach wie vor, dass die vom Arzt erstellte Arbeits-
unfahigkeitsbescheinigung am 3. Arbeitstag nach Feststellung
der Arbeitsunfahigkeit bei lhnen vorgelegt werden muss. Hier gilt
unverandert die Vorlagepflicht in Papierform. Ausnahmen vom
neuen eAU-Verfahren gelten auch fir

+ Minijobber in Privathaushalten und
- die Mitarbeiter, die von einem Arzt behandelt wurden, der
nicht an der vertragsarztlichen Versorgung teilnimmt.

Fur alle sonstigen Minijobber ist allerdings das eAU-Verfahren
bindend.

Und so funktioniert das eAU-Verfahren:

Schritt 1: Ihr Mitarbeiter meldet lhnen als Arbeitgeber unverzilig-
lich seine Arbeitsunfahigkeit. Diese Pflicht bleibt also unverandert
bestehen. In der Regel erfolgt diese Anzeige vor dem eigentlichen
Arztbesuch. Ebenfalls muss lhr Mitarbeiter die voraussichtliche
Dauer seiner Arbeitsunfahigkeit so schnell wie moglich mitteilen.

Schritt 2: Ihr Mitarbeiter erhalt von seinem Arzt einen Aus-
druck seiner Arbeitsunfahigkeitsdaten fur sich selbst. Auf seinen
Wunsch erhalt er auBerdem eine ausgedruckte AU-Bescheinigung
flr seinen Arbeitgeber.

Schritt 3: Nach dem Arztbesuch, spatestens bis 24 Uhr desselben
Tages, Ubermittelt die Arztpraxis die Arbeitsunfahigkeitsdaten
elektronisch an die Krankenkasse Ihres Mitarbeiters. Im Falle eines
Krankenhausaufenthaltes Gbermittelt das Krankenhaus die Auf-
enthalts- und Entlassungsdaten an die Krankenkasse.

Schritt 4: Sie oder ein von lhnen Beauftragter, etwa die externe
Lohnabrechnungsstelle, sendet eine Anfrage nach der eAU Uber
deren Kommunikationsserver an die Krankenkasse.

Schritt 5: Nach Erhalt Ihrer Anfrage stellt die Krankenkasse die
eAU zum Abruf auf dem Kommunikationsserver fiir Sie bzw. Ihren

externen Beauftragten bereit. Sie als Arbeitgeber oder Ihr Be-
auftragter erhdlt eine Benachrichtigung tiber die erfolgte Bereit-
stellung. Der Abruf sollte am Folgetag der arztlichen Feststellung
moglich sein.

Setzen Sie ruhig mal auf die vorgezogene Nach-
weispflicht ab dem 1. Tag einer Arbeitsunfahig-
keit

Besonders argerlich sind die Blaumacher, die sich das Wochen-
ende verlangern, indem Sie noch einen Tag krankfeiern. In die-
sen Fallen erlaubt Ihnen das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG),
bereits friiher ein Attest von Ihren Mitarbeitern zu verlangen, § 5
Abs.15atz 3 EFZG. Somit konnen Sie sich die Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigung also schon am 1., 2. oder 3. Krankheitstag vorle-
gen lassen. Dieses Recht haben Sie auch in Zukunft und trotz der
eAU. Und flr die Vorlage ab dem 1. Tag einer Arbeitsunfahigkeit
brauchen Sie auch keinen speziellen Grund. Die Regelung Uber
eine Verkurzung der Nachweispflicht kdnnen Sie in hrem Betrieb
sowohl allgemein fur alle Mitarbeiter — etwa durch Aushang am
Schwarzen Brett, durch eine Betriebsvereinbarung — oder aber
auch einzelvertraglich festlegen.

Falls Sie die Vorlage der Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung ab dem
1. Tag der Arbeitsunfdhigkeit verlangen mochten, sollten Sie dies
bereits in den Arbeitsvertrag lhres Mitarbeiters aufnehmen. Hier-
zu bietet sich folgende Musterformulierung an: @
B

(1) Der Mitarbeiter ist im Fall einer Arbeitsverhinderung we-
gen Krankheit verpflichtet, dies dem Arbeitgeber unverztig-
lich mitzuteilen und die voraussichtliche Dauer der Krankheit
anzugeben.

(2) Dartiber hinaus ist der Mitarbeiter verpflichtet, bereits am
1. Tag der Arbeitsunfihigkeit eine drztliche Bescheinigung
dartiber und deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Die
Vorlagepflicht besteht in jedem Fall, also auch dann, wenn
die Arbeitsunfdhigkeit nicht Idnger als 3 Tage dauert.

Hinweis: Bevor Sie nun die Vorlage ab dem ersten Tag einer Ar-
beitsunfahigkeit verlangen, sollten Sie Folgendes bedenken: Dass
ein Arzt eine Ein-Tages-Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung aus-
stellt, ist ungewohnlich. Es besteht die Gefahr, dass Ihre Mitarbei-
ter dann gleich flr mehrere Tage krankgeschrieben werden. Dann
fehlen Ihnen plotzlich Mitarbeiter aufgrund kleinerer Erkrankun-
gen eine ganze Woche oder langer. Beschranken Sie deshalb die
Vorlagepflicht auf die Falle der hartnackigen Ein-Tages-Erkrank-
ten!
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Musterformulierung: Vorgezogene Nachweispflicht



Falls Sie die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem 1. Tag der Arbeitsunfähigkeit verlangen möchten, sollten Sie dies bereits in den Arbeitsvertrag Ihres Mitarbeiters aufnehmen. Hier zu bietet sich folgende Musterformulierung an:





§ (…) Arbeitsverhinderung



(1) Der Mitarbeiter ist im Fall einer Arbeitsverhinderung wegen Krankheit verpflichtet, dies dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen und die voraussichtliche Dauer der Krankheit anzugeben.



(2) Darüber hinaus ist der Mitarbeiter verpflichtet, bereits am 1. Tag der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung darüber und deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Die Vorlage-pflicht besteht in jedem Fall, also auch dann, wenn die Arbeitsunfähigkeit nicht länger als 3 Tage dauert.





...							...

(Ort, Datum)					(Ort, Datum)

			

...							...

(Unterschrift Arbeitgeber) 			(Unterschrift Mitarbeiter)
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Musterformulierung: Vorgezogene Nachweispflicht


Wie Sie richtig auf zweifelhafte

ARBEITSUNFAHIGKEITSBESCHEINIGUNG/ZWEIFEL

Arbeitsunfahigkeitsbescheinigungen reagieren!

Immer wieder mussten sich in den letzten Monaten Arbeitsgerichte mit der Frage beschaftigen, wann es Zweifel an Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigungen von Mitarbeitern geben kann. Positiv ist, dass eine Reihe von Urteilen mehr Klarheit geschaffen hat und Ihre Position
starkt. Kiirzlich hat sich auch das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einer aktuellen Entscheidung wieder einmal zu diesem Thema gedulRert

(BAG, 15.1.2025, 5 AZR 284/24).

Der Beweiswert von Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigungen gilt nicht ewig!

Sie konnen den Beweiswert arztlicher Arbeitsunfahigkeitsbe-
scheinigungen erschittern. Solche Zweifel sind beispielsweise
insbesondere dann angebracht, wenn lhr Mitarbeiter

- auffallig haufig fir kurze oder lange Zeit arbeitsunfahig
erkrankt ist oder

- den Beginn einer Arbeitsunfahigkeit oft auf einen Arbeitstag
am Ende oder Anfang der Arbeitswoche legt oder

- die Arbeitsunfahigkeit ein Arzt festgestellt hat, der durch die
Haufigkeit der von ihm ausgestellten Bescheinigungen bereits
aufgefallen ist (§§ 275, 277 Sozialgesetzbuch (SGB) V).

Diese 3 aktuellen Urteile starken die Rechte des
Arbeitgebers

Arbeitsgerichte urteilen oft sehr arbeitnehmerfreundlich. Umso
erfreulicher ist es, dass in der letzten Zeit beim Thema Beweis-
wert von Arbeitsunfahigkeitsbescheinigungen Urteile ergangen
sind, die Ihre Rechte als Arbeitgeber starken. Es geht dabei vor al-
lem um folgende 3 Urteile:

Urteil 1: Zweifel an AU-Bescheinigung aus dem auBereuropai-
schen Ausland

Das BAG zweifelt nicht grundsatzlich am Beweiswert einer im
Nicht-EU-Ausland ausgestellten Arbeitsunfahigkeitsbescheini-
gung. Maldgeblich aber ist, dass der auslandische Arzt zwischen
einer bloBen Erkrankung und einer mit Arbeitsunfahigkeit ver-
bundenen Krankheit unterschieden hat. Es ist immer eine Ge-
samtwaurdigung des Sachverhalts vorzunehmen. Hatte sich der
Arbeitnehmer in der Vergangenheit schon mehrfach wahrend
des Urlaubs im Ausland krankgemeldet, kann dies zu Zweifeln am
Beweiswert einer AU-Bescheinigung aus dem aufereuropaischen
Ausland fuihren (BAG, 15.1.2025, 5 AZR 284/24).

Urteil 2: AU-Bescheinigung deckungsgleich mit Kiindigungsfrist

Ein Praxisklassiker landete vor dem Arbeitsgericht. Der Mitarbei-
ter erhalt eine Kuindigung und reicht prompt eine AU-Beschei-
nigung ein, die ,deckungsgleich“ mit der Kiindigungsfrist ist.
Aufgrund des zeitlichen Zusammenfalls zwischen bescheinigter
Arbeitsunfahigkeit sowie Beginn und Ende der Kiindigungsfrist
(,passgenau”) kénnen ernsthafte Zweifel am Beweiswert der Be-
scheinigung bestehen (Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-
Vorpommern, 7.5.2024, Az. 5 Sa 98/23).

Urteil 3: Auffallige Krankschreibungsintervalle konnen Zweifel
hervorrufen

Der Beweiswert der Arbeitsunfahigkeitsbescheinigungen war
deshalb erschittert, da die Bescheinigungen im konkreten Fall
unter Verstol3 gegen die Arbeitsunfahigkeits-Richtlinien (AU-RL)
erstellt worden waren. Die Erst- wie auch die erste Folgebeschei-
nigung waren ohne jeden personlichen Kontakt zwischen Arzt
und Mitarbeiterin erstellt worden. Es gab lediglich telefonische
Kontakte zwischen der Mitarbeiterin und dem behandelndem
Arzt (Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen, 18.4.2024, Az. 6
Sa 416/23).

So konnen Sie lhre Zweifel an der AU-Bescheini-
gung geltend machen

Die Krankheitssituationen aufseiten Ihres Mitarbeiters konnen
sehr unterschiedlich sein. Verdachtige Fallkonstellationen sind
etwa:

+ Montag-/Freitag-Erkrankungen,

- auffallig zahlreiche und kurze Einzelerkrankungen

+ Arbeitsunfahigkeitszeiten unmittelbar vor oder nach einem
Urlaub

« Bescheinigungen der Krankheitszeiten von immer demselben
Arzt

+ Nebenbeschaftigungen des Mitarbeiters wahrend des
bescheinigten Arbeitsunfahigkeitszeitraums

« sportliche Aktivitaten trotz einer attestierten Arbeitsunfahig-
keit

- Vorlage des Attestes im Anschluss an die Ablehnung eines
Urlaubsantrags

Fir Sie besteht die Schwierigkeit darin, dass Sie den hohen Be-
weiswert der Ihnen vorgelegten arztlichen Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigung erschiittern missen. Gelingt es Ihnen, ist es dann
Sache Ihres Mitarbeiters zu beweisen, dass er dennoch arbeitsun-
fahig war.

ET:-:I Meine Empfehlung!

Haben Sie Zweifel an den Ihnen vorgelegten Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigungen, sollten Sie sofort damit beginnen, Beweise zu
sichern und zu sammeln. Dokumentieren Sie den Sachverhalt Iu-
ckenlos und akribisch. Schalten Sie, wenn nétig, sofort den Medi-
zinischen Dienst der Krankenkassen (MdK) ein. So erhéhen Sie lhre
Chancen bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung.

KRANKHEIT UND FEHLZEITEN — IHRE GEGENSTRATEGIE



ZWEIFEL/FALLBEISPIELE

In diesen Fillen bestehen berechtigte Zweifel an der

Erkrankung eines Mitarbeiters

Haben Sie Zweifel an der arztlichen Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung, sind Sie am Zug. Sie miissen jetzt im Einzelnen begriinden, auf
welche konkreten Umsténde Sie Ihre Zweifel stiitzen. Vermutungen, MutmaBungen oder Behauptungen reichen hier nicht aus.

Sammeln Sie Beweise fiir lhre Zweifel

Falls Sie eine AU-Bescheinigung bezweifeln wollen, sollten Sie gut
vorbereitet sein. Folgende Tatsachen reichen beispielsweise aus,

SACHvERHAT s e

um die drztliche Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung inhaltlich zu
erschiuttern. Liegt einer dieser Punkte vor, konnen Sie berechtig-
te Zweifel an der vorgelegten Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung
Ihres Mitarbeiters geltend machen.

Arbeitsunfahigkeit wurde riickwirkend fiir mehr als 3 Tage ausgestellt.

Die AU-Bescheinigung wurde allein aufgrund eines Telefonats mit dem Mitarbeiter ausgestellt.

Die Arbeitsunfahigkeit wurde von einem Arzt festgestellt, der durch die Haufigkeit der von ihm ausgestellten

AU-Bescheinigungen bereits aufgefallen ist.

haufiger Arztwechsel des Mitarbeiters

Die Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung wurde vom Arzt attestiert, ohne die Art der am jeweiligen Arbeitsplatz auszu-

flihrenden Tatigkeit zu berlicksichtigen.

Der Mitarbeiter ist der Aufforderung, sich vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen untersuchen zu lassen,

nicht nachgekommen.

Die Arbeitsunfahigkeit wurde vom Mitarbeiter angedroht.

Der Mitarbeiter hat seine Arbeitsunfahigkeitim Anschluss an einen Urlaub genommen, nachdem ihm ein langerer

Urlaub verweigert wurde.

Der Mitarbeiter ist wiederholt gemeinsam mit seinem Ehepartner nach Urlaubsende erkrankt.

Der Mitarbeiter geht wahrend der Arbeitsunfahigkeit einer anstrengenden sportlichen Betatigung nach.

Der Mitarbeiter unternimmt wahrend der Arbeitsunfahigkeit beschwerliche Reisen.

Der Mitarbeiter wird bei Besuchen von Vergnligungsstatten ertappt.

Der Mitarbeiter wird bei verordneter Bettruhe mehrmals nicht zu Hause angetroffen.

Die Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung wurde nach Erhalt der Kiindigung vorgelegt.

Vergessen Sie nicht: Blaumachen ist kein
Kavaliersdelikt, sondern Betrug

Die allermeisten Mitarbeiter tricksen nicht mit ihren Krankheiten
und bleiben nur dann der Arbeit fern, wenn wirklich eine ernste
gesundheitliche Beeintrachtigung vorliegt. Mitarbeiter, die ihre
Arbeitsunfahigkeit vortauschen, haben keinen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung. Dieses Verhalten ist strafrechtlich als Betrug zu
bewerten. Hier ist sogar eine fristlose, auRerordentliche Kiindi-
gung gerechtfertigt. Aber Sie mussen den Sachverhalt beweisen.

Meine Empfehlung!

Liegen bei Ihnen aber berechtigte Zweifel an der Arbeitsunfahig-
keit vor, konnen Sie auch auf den Einsatz von Detektiven setzen.
Das sollte jedoch nur im Einzelfall erfolgen, sofern Sie auch sicher
nachweisen konnen, dass Ihr Verdacht auf Tatsachen beruht und
nicht auf Vermutungen.

Stellt sich dann heraus, dass Ihr Verdacht begriindet war, kdnnen
Sie die Kosten fur den Detektiveinsatz beim Mitarbeiter geltend
machen.
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Checkliste: Zweifel an der AU-Bescheinigung geltend machen



		SACHVERHALT

		JA 

		NEIN



		Arbeitsunfähigkeit wurde rückwirkend für mehr als 3 Tage ausgestellt.

		☐		☐

		Die AU-Bescheinigung wurde allein aufgrund eines Telefonats mit dem Mitarbeiter ausgestellt.

		☐		☐

		Die Arbeitsunfähigkeit wurde von einem Arzt festgestellt, der durch die Häufigkeit der von ihm aus-gestellten AU-Bescheinigungen bereits aufgefallen ist.

		☐		☐

		häufiger Arztwechsel des Mitarbeiters

		☐		☐

		Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wurde vom Arzt attestiert, ohne die Art der am jeweiligen Arbeitsplatz auszuführenden Tätigkeit zu berücksichtigen.

		☐		☐

		Der Mitarbeiter ist der Aufforderung, sich vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen untersuchen zu lassen, nicht nachgekommen.

		☐		☐

		Die Arbeitsunfähigkeit wurde vom Mitarbeiter angedroht.

		☐		☐

		Der Mitarbeiter hat seine Arbeitsunfähigkeit im Anschluss an einen Urlaub genommen, nachdem ihm ein längerer Urlaub verweigert wurde.

		☐		☐

		Der Mitarbeiter ist wiederholt gemeinsam mit seinem Ehepartner nach Urlaubsende erkrankt.

		☐		☐

		Der Mitarbeiter geht während der Arbeitsunfähigkeit einer anstrengenden sportlichen Betätigung nach.

		☐		☐

		Der Mitarbeiter unternimmt während der Arbeitsunfähigkeit beschwerliche Reisen.

		☐		☐

		Der Mitarbeiter wird bei Besuchen von Vergnügungsstätten ertappt.

		☐		☐

		Der Mitarbeiter wird bei verordneter Bettruhe mehrmals nicht zu Hause angetroffen.

		

		



		Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wurde nach Erhalt der Kündigung vorgelegt.
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Ceckliste: Zweifel an der AU-Bescheinigung geltend machen


KRANKHEIT/KOSTENBREMSE

Stoppen Sie die Kostenspirale der Entgeltfortzahlung und
nehmen Dritte im Einzelfall in Regress!

Wer arbeitsunfahig erkrankt ist, soll nicht bestraft werden. Deshalb bekommt er erst einmal sein Gehalt fiir maximal 6 Wochen weiter-
gezahlt. Dennoch gibt es Fallkonstellationen, in denen es sich fiir Sie als Arbeitgeber lohnt, auf die Kostenbremse zu treten. Es rechnet
sich, genau darauf zu achten, was Sie weiterzahlen miissen. Und es gibt Félle, in denen Sie Dritte zur Kasse bitten konnen.

So ermitteln Sie die richtige Hohe der
Entgeltfortzahlung

Ihr Mitarbeiter hat einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung fir 6
Wochen; das entspricht 42 Kalendertagen (§ 3 Absatz 1 Entgelt-
fortzahlungsgesetz (EFZQ)). Voraussetzung hierfir ist, dass

- die Arbeitsunfahigkeit auf eine Krankheit zurlickzufihren ist,

- die Krankheit alleinige Ursache fir die Verhinderung der
Arbeitsleistung ist,

- der Mitarbeiter die Wartezeit von mehr als 4 Wochen erfillt
hat und

+ lhren Mitarbeiter kein Verschulden trifft.

Liegen diese Voraussetzungen vor, betragt die Entgeltfortzahlung
100 % (§ 4 Absatz 1 EFZQ). Es gilt das Lohnausfallprinzip. Ihr Mit-
arbeiter soll durch die Krankheit nicht schlechter-, aber auch nicht
bessergestellt werden, als wenn er gearbeitet hatte. Sie haben das
Arbeitsentgelt fortzuzahlen, das Ihrem Mitarbeiter bei der fir ihn
mafgebenden regelmaRigen Arbeitszeit zusteht.

Was zum Arbeitsentgelt gehort, das weiter-
gezahlt werden muss

Zum regelmaRigen Arbeitsentgelt Ihres Mitarbeiters gehoren
auch folgende Leistungen:

« Zuschlage fur Nacht, Sonn- und Feiertagsarbeit, wenn Ihrem
Mitarbeiter anhand der festgelegten Dienstplaneinteilungen
auch Zuschlage, etwa flir Sonntags- oder Nachtarbeit,
gewahrt worden waren,

« Erschwernis- und Gefahrenzulagen,

« Leistungs- und andere Pramien, soweit Ihr Mitarbeiter diese
bisher regelmaRig erhalten hat, etwa fr Plnktlichkeit oder
besondere Qualitat,

- laufend gezahlte Gewinnbeteiligungen oder Gratifikationen,

« Provisionen oder sonstige wechselnde Bezlge,

+ vermogenswirksame Leistungen,

+ Sachbezlge, die einen geldwerten Vorteil darstellen, sind fur
die Dauer der 6-Wochen-Frist weiterzugewahren, etwa im
Falle der Nutzung eines Dienstwagens.

Dagegen ist im Gesetz ausdruicklich festgelegt, dass bei der Be-
rechnung der Entgeltfortzahlung unregelmaRig geleistete Uber-
stunden nicht mit einflieBen (§ 4 Absatz 1a Satz 1EFZG).

Daneben bleiben aber auch folgende Leistungen auf3en vor:

+ (pauschaler) Ersatz fur tatsachliche Aufwendungen, zum Bei-
spiel fr Reisekosten oder Spesen

« Essenszuschisse flr verbilligtes Kantinenessen
« Trinkgelder

Erhalt Ihr Mitarbeiter Akkordlohn oder eine sonstige auf das Er-
gebnis der Arbeit abgestellte Verglitung, so ist der vom Mitarbei-
ter in der fur ihn maligebenden regelmaRigen Arbeitszeit erziel-
bare Durchschnittsverdienst der Berechnung zugrunde zu legen.

Keine Entgeltfortzahlung fiir neue Mitarbeiter

Besonders argerlich sind die Falle, in denen neue Mitarbeiter ihre
Arbeit aufnehmen und sich sofort arbeitsunfahig krankmelden. In
der Praxis wird leider oft vergessen: Neue Mitarbeiter haben erst
nach 4-wochiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhaltnis-
ses einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung (§ 3 Absatz 3 EFZG). Es
gilt also eine 4-wochige Wartefrist.

Fur Sie heiBt das: In den ersten 4 Wochen mussen Sie im Fall einer
Arbeitsunfahigkeit neu eingestellten Mitarbeitern das Gehalt
nicht fortzahlen.

Wer seine Arbeitsunfahigkeit verschuldet, hat
keine Entgeltfortzahlung verdient!

Ihr Mitarbeiter darf seine Arbeitsunfahigkeit auch nicht verschul-
det haben. Das setzt allerdings ein grobes Handeln gegen sich
selbst voraus. Der Entgeltfortzahlungsanspruch lhres Mitarbei-
ters entfallt namlich immer dann, wenn Ihr Mitarbeiter

- die Krankheit unmittelbar verschuldet,

- eine bestehende Krankheit verschlimmert oder

+ zu einer bestehenden Krankheit schuldhaft eine weitere
Krankheit verursacht hat.

Schuldhaft im Sinne des § 3 Absatz 1EFZG handelt Ihr Mitarbeiter,
wenn er in grober Weise gegen das von einem verstandigen Men-
schen im eigenen Interesse zu erwartende Verhalten verstofit. Ob
diese abstrakte Definition im Einzelfall erfillt ist, hangt von den
jeweiligen Umstanden ab und ist deshalb von Fall zu Fall zu ent-
scheiden.

Das sind die haufigsten Praxisfille selbst
verschuldeter Arbeitsunfahigkeit

Zu den haufigsten Fallen selbst verschuldeter Arbeitsunfahigkeit
gehoren:

Arbeits- und Betriebsunfdlle gelten als selbst verschuldet, wenn
Ihr Mitarbeiter dabei grob fahrlassig oder vorsatzlich gehandelt
hat und dadurch Leib und Leben oder Gesundheit leichtfertig aufs
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Spiel setzt. Das gilt beispielsweise beim Nichtbeachten der Sicher-
heitsvorschriften.

- Drogensucht, die zur Arbeitsunfahigkeit fuhrt, ist generell als
selbst verschuldet anzusehen.

- Sportunfille gelten als selbst verschuldet, wenn Ihr Mitarbei-
ter an einer gefahrlichen Sportart teilgenommen hat, bei der
das Verletzungsrisiko als besonders hoch bewertet wird und er
sich unbeherrschbaren Gefahren ausgesetzt hat. Hierzu geho-
ren beispielsweise Kickboxen oder Bungeespringen.

« Schlagereien und damit verbundene Folgen sind in der Regel
als selbst verschuldet anzusehen. Das gilt besonders bei provo-
zierten Schlagereien oder infolge ibermaRigen Alkoholgenus-
ses.

« Verkehrsunfalle und ihre Folgen gelten als selbst verschuldet,
wenn lhr Mitarbeiter den Unfall durch einen grob fahrlassigen
oder vorsatzlichen Verstol} gegen die Verkehrsregeln herbeige-
flhrt und dabei Leib und Leben leichtfertig aufs Spiel gesetzt
hat.

Sie miissen das Verschulden nachweisen konnen!

lhr Mitarbeiter hat auf Ihr Verlangen hin, alle Einzelheiten seines
Anspruchs auf Entgeltfortzahlung darzulegen. Allerdings mussen
Sie sein Verschulden beweisen. Daflr reicht, dass Sie den Beweis
des ersten Anscheins darlegen. Dies sind Umstande, die nach der
allgemeinen Lebenserfahrung auf schuldhaftes Verhalten Ihres
Mitarbeiters schlielen lassen.

Sonderfall Alkohol: Hier kénnen Sie den
Entgeltfortzahlungsanspruch stoppen

Alkohol spielt leider immer wieder eine besondere Rolle im be-
trieblichen Alltag. Was viele Mitarbeiter vergessen: Sie spielen
auch mit ihrem Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn sie infolge
des Alkoholmissbrauchs arbeitsunfahig werden.

Alkoholmissbrauch ist zum Beispiel dann anzunehmen, wenn Ihr
Mitarbeiter durch tbermaligen Alkoholgenuss arbeitsunfahig
krank wird oder wenn ihm der Alkoholkonsum arztlich untersagt
war.

Wichtig ist aber, dass Sie zwischen Alkoholmissbrauch und Alko-
holabhangigkeit (= Alkoholismus, Alkoholsucht) unterscheiden.
Alkoholismus ist eine Krankheit. Deshalb mussen Sie in diesem
Fall das Entgelt fortzahlen. Das gilt auch dann, wenn Ihr alkohol-
kranker Mitarbeiter wegen eines Rausches arbeitsunfahig wird.

Hat Ihr Mitarbeiter bereits eine Entziehungskur absolviert und
wird ruckfallig, so liegt hier grundsatzlich keine verschuldete
Arbeitsunfahigkeit vor. In einem solchen Fall tragen Sie als Arbeit-
geber die Darlegungs- und Beweislast, dass im Einzelfall doch ein
Verschulden vorlag.

Regress: So holen Sie lhr Geld zuriick

Sie konnen die Kosten Ihrer Entgeltfortzahlung deutlich senken,
wenn ein Dritter die Arbeitsunfahigkeit Ihres Mitarbeiters ver-
ursacht hat. lhrem Mitarbeiter steht namlich auch dann ein An-

KOSTENBREMSE/REGRESS

spruch auf Fortzahlung seines Arbeitsentgelts zu, wenn die Ar-
beitsunfahigkeit durch einen Dritten verursacht wurde.

Hat Ihr Mitarbeiter einen gesetzlichen Schadensersatzanspruch
wegen Verdienstausfalls gegen einen Schadiger, geht dieser
Anspruch nach § 6 Absatz 1 EFZG automatisch auf Sie Uber. Der
Grund hierflr ist, dass nur Ihnen ein Schaden entstanden ist, weil
Sie die Entgeltfortzahlung geleistet haben.

Fallbeispiel: Michael R. ist Mitarbeiter der Firma L. Wdhrend
einer Dienstreise wird er bei einem Autounfall schwer verletzt
und fdllt ftir 10 Wochen aus. Den Unfall hat ein Dritter verur-
sacht, der nachweislich die Vorfahrtsregeln aufser Acht gelas-
sen hat. Folge: Der Arbeitgeber von Michael R. muss in diesem
Fall 6 Wochen die Entgeltfortzahlung leisten. Allerdings ist
hier der Dritte eindeutig der Unfallverursacher. Gegen diese
Person hat Michael R. Schadensersatzansprtiche. Zu diesen
gehort auch der Verdienstausfall. Dieser Schadensersatzan-
spruch geht per Gesetz auf seinen Arbeitgeber lber, sobald
dieser die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gezahlt hat.

lhr Schadensersatzanspruch umfasst folgende Forderungen:

- das weitergezahlte Arbeitsentgelt Ihres Mitarbeiters

- die Sozialversicherungsbeitrage lhres Mitarbeiters

+ Zahlungen, die sich auf die gesamte Arbeitsunfahigkeitsdauer
erstrecken, wie beispielsweise Urlaubsentgelt, Urlaubsgeld,
Weihnachtsgratifikationen, vermogenswirksame Leistungen,
Erfolgsbeteiligungen oder Treuepramien

Ihr arbeitsunfahiger Mitarbeiter muss Ihnen als Arbeitgeber un-
verzlglich (= ohne schuldhaftes Z6gern) die zur Geltendmachung
des Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben mitteilen
(§ 6 Absatz 2 EFZG). Hierzu gehdren insbesondere

+ Schadensursache und Schadenshergang,
- Name des Schadigers und mogliche Zeugen,
- gegebenenfalls Urkunden.

Sie durfen auRerdem die Entgeltfortzahlung endgliltig verwei-
gern, § 7 Absatz 1 Nr. 2 EFZG. Voraussetzung ist, dass Ihr Mitarbei-
ter den Ubergang eines Schadensersatzanspruchs gegen einen
Dritten auf Sie als Arbeitgeber gemal} § 6 EFZG schuldhaft verhin-
dert. Die Verhinderung kann darin liegen, dass der Mitarbeiter

- den Schadensersatzanspruch selbst geltend macht,

- ihn an einen Dritten abtritt,

« auf den Schadensersatz gegenliber dem Schadiger verzichtet
oder aber

+ sich —dauerhaft —weigert, lhnen die Angaben zur Geltendma-
chung des Schadensersatzes zu machen.

Vorsicht! Haben Sie das Arbeitsentgelt weitergezahlt, obwohl Sie
eigentlich die Zahlung endgultig verweigern durften, kdnnen Sie
die Ruckzahlung nur verlangen, wenn Sie von lhrem Verweige-
rungsrecht nichts gewusst haben. Andernfalls ist Ihr Riickforde-
rungsrecht ausgeschlossen und Ihr Geld weg. Auf diesen Punkt
sollten Sie unbedingt achten.
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KRANKHEIT/KONTROLLEN

Mit diesen 4 MaBnahmen konnen Sie gegen die Fehlzeiten

einzelner Mitarbeiter vorgehen

Zugegeben: ,Blaumacher“ ist wirklich kein schoner Begriff. Aber: Es gibt sie. Und zwar in fast jedem Betrieb. Da werden Sie oft mit guten
Worten nichts erreichen. Dann ist das Arbeitsrecht gefordert. Gehen Sie wie folgt vor.

1. MaRnahme: Individualisieren Sie die Fehl-
zeitentage fiir den einzelnen Mitarbeiter

Analysieren Sie zundchst allgemein die Fehlzeiten in Ihrem Be-
trieb. Im nachsten Schritt sollten Sie diese Fehlzeiten individua-
lisieren, das heifSt auf den einzelnen Mitarbeiter konkretisieren
und so eventuell die ,schwarzen Schafe” ausfindig machen. Be-
sorgen Sie sich bei einzelnen, besonders auffalligen Mitarbeitern
einen Uberblick tiber Umfang und Dauer der Fehlzeiten sowie
Uber die genaue zeitliche Lage der jeweiligen Ausfallzeiten. Nur
so fallen Ihnen haufige Montag-/Freitag-Erkrankungen sowie Er-
krankungen an Briickentagen und im Anschluss an Urlaubszeiten
auf. Ubrigens: Die Rechtsprechung ist auf Ihrer Seite. Das BAG hat
ein ,grundsatzlich lberwiegendes Interesse” von lhnen daran an-
erkannt, dass Sie Informationen Uber die Gesundheit lhrer Mit-
arbeiter zum Zwecke einer berechtigten spateren Verwertung
sammeln. Allerdings sind Sie verpflichtet, derart sensible Daten
vor Missbrauch zu bewahren. Sie mussen durch organisatorische
Schutzvorkehrungen wie Passwortschutz oder einen verschlosse-
nen Umschlag in der Personalakte sicherstellen, dass nur ein be-
grenzter Personenkreis Zugriff auf diese Daten hat.

2. MaRnahme: Wenden Sie sich an den Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen

Bei Zweifeln an der Arbeitsunfahigkeit eines Arbeitnehmers kon-
nen Sie von der zustandigen Krankenkasse verlangen, eine gut-
achterliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen (MDK) zu der Arbeitsunfahigkeit Ihres Mitarbeiters
einzuholen (§ 275 Abs. Ta Satz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) V). Der
MDK kann aber erst eingeschaltet werden, wenn Sie berechtigte
Zweifel an der Arbeitsunfahigkeit Ihres Mitarbeiters haben. Das
ist nach dem Gesetz der Fall, wenn

- der Mitarbeiter auffallig haufig oder sehr haufig fur kurze Zeit
arbeitsunfahig ist oder

« der Beginn der Arbeitsunfahigkeit haufig auf einen Arbeitstag
zu Beginn oder am Ende der Arbeitswoche fallt oder

- die Arbeitsunfahigkeit von einem Arzt festgestellt wurde, der
durch die Haufigkeit der von ihm ausgestellten AU-Bescheini-
gungen auffallig geworden ist.

Informieren Sie die Krankenkasse dabei im Einzelnen tber die be-
stehenden Verdachtsumstande. Das Ergebnis des Gutachtens teilt
lhnen die Krankenkasse nur dann mit, wenn der MDK die Arbeits-
fahigkeit bejaht. Der Beweiswert dieses Gutachtens ist allerdings
keineswegs automatisch groRer als der der Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigung. Deshalb steht trotz des MDK-Gutachtens noch
nicht verbindlich fest, dass eine lediglich vorgetauschte Krankheit

vorliegt. Der Beweiswert der Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung
ist jetzt allerdings massiv erschittert.

3. MaRnahme: Setzen Sie auf Krankenriickkehr-
gesprache

Individuelle Krankenrtickkehrgesprache haben sich in der Praxis
bewdhrt. Die Zahl der ,Spontanheilungen®ist immer wieder tber-
raschend. Der Grund liegt auf der Hand: Die Hemmschwelle fur
,Blaumachen®erhoht sich enorm. Und in einem solchen Gesprach
durfen Sie ruhig fragen,

ob die Krankheit nun ausgeheilt ist,

welche Ursachen, eventuell sogar betriebliche, zu der Krankheit
gefiihrt haben,

ob der Mitarbeiter wieder voll einsatzfahigist oder

ob Veranderungen der Arbeitsbedingungen kiinftig Abhilfe schaf-
fen und dadurch eine Wiederholung der Arbeitsunfahigkeit ver-
mieden werden kann.

Zwar ist Ihr Mitarbeiter nicht verpflichtet, umfassende Aussagen
zur Art der Krankheit oder Krankheitsursache zu machen oder gar
seinen Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden. Freiwillig sind
aber solche Angaben moglich und erlaubt. Wie Sie ein solches
Krankenrlckkehrgesprach flihren, zeigen wir lhnen auf der folgen-
den Seite!

4, MaRnahme: Jetzt ist der Detektiv dran!

In besonders schwerwiegenden Fallen dlrfen Sie zur Kontrolle
eines arbeitsunfahig erkrankten Mitarbeiters einen Detektiv ein-
setzen. Grundsatzlich sind die Kosten hierfiir von lhnen zu tragen.
Nur dann, wenn der Mitarbeiter durch einen konkreten Verdacht
zu einer solchen MaBnahme Anlass gegeben hat und er einer vor-
satzlichen Vertragsverletzung tberfiihrt wird, kommt eine Scha-
densersatzforderung fur Sie in Betracht. Dann ist Ihr Mitarbeiter
zur Erstattung der Detektivkosten verpflichtet. Aber Vorsicht:
Das BAG hat der Uberwachung von Mitarbeitern durch Detektive
enge Grenzen gesetzt. Nur wenn ein Verdacht auf Tatsachen be-
ruht und konkret ist, diirfen Sie Detektive zur Kontrolle von Mit-
arbeitern einsetzen!

Vorsicht! Selbst sollten Sie nie Detektiv ,spielen® Flihren Sie des-
halb keine personlichen Hausbesuche bei kranken Mitarbeitern
durch. Solche Besuche sind zwar zulassig, aber fastimmer nutzlos.
Hausbesuche und die Aussagen oder Wertungen der Krankenkon-
trolleure haben nur einen geringen Beweiswert, da diesen Perso-
nen der medizinische Sachverstand fehlt.
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RUCKKEHRGESPRACHE/GESPRACHSFUHRUNG

Krankenriickkehrgesprache — der erfolgreiche Weg!

In Krankenriickkehrgesprachen geht es in erster Linie darum, dass Sie mit Inrem betreffenden Mitarbeiter Kontakt aufnehmen, sich mit
ihm nach seiner Riickkehr aus der Krankheit zusammensetzen und tiber seine Fehlzeiten sprechen

Fithren Sie immer individuelle Gesprache

Im Ruckkehrgesprach nach einer Erkrankung werden die aktuelle
gesundheitliche Situation Ihres Mitarbeiters, eventuelle arbeits-
bedingte Ursachen der Fehlzeiten und die Zusammenhange mit
friiheren Erkrankungen erdrtert und erfragt. Eine Protokollierung
ist dabei obligatorisch und manchmal erfolgt die Gesprachsfiih-
rung nach bestimmten vorgegebenen Standards.

ET:-:I Meine Empfehlung!

Auch hier gilt: Eine gute Vorbereitung ist ein , Muss®. Verschaffen
Sie sich vor dem Gesprach deshalb einen Uberblick Gber die Fehl-
zeiten lhres Mitarbeiters und die Entwicklung seiner Anwesenheit
in den letzten Monaten. Noch etwas: Formalisierte, also Kran-
kenrtickkehrgesprache nach bestimmten Standards, die Sie nach
einem vorab festgelegten Schema fiihren, sind immer mitbestim-
mungspflichtig. Wollen Sie vermeiden, dass Sie hier mit lhrem
Betriebsrat eine Vereinbarung treffen missen, flihren Sie immer
individuelle Gesprache ohne feste Vorgaben oder Standards.

An diese Regeln sollten Sie sich bei Kranken-
riickkehrgesprachen halten

Die folgenden Regeln sollten Sie bei diesen speziellen Gesprachen
unbedingt beachten.

1. Kein Ausspionieren lhrer Mitarbeiter

Ziel dieser Gesprache darf auf gar keinen Fall sein, dass Sie lhre
Mitarbeiter ausspionieren —lassen Sie das Gesprach nicht zu einer
peinlichen Befragung werden!

2.Beachten Sie das Personlichkeitsrecht

Auch im Krankenruickkehrgesprach haben Sie das Personlichkeits-
recht Ihres Mitarbeiters zu achten. Zeigen Sie deshalb unbedingt
Fingerspitzengefunhl.

3. Die Diagnose bleibt Tabuzone

Die Diagnose, die zur Arbeitsunfahigkeit Ihres Mitarbeiters ge-
fuhrt hat, bleibt grundsatzlich tabu. Ihr Mitarbeiter muss sich
hierzu nicht dulern. Eine Ausnahme besteht nur, wenn Sie ein
berechtigtes betriebliches Interesse an dieser Frage haben, etwa
wegen Ansteckungsgefahr. Oder in dem Fall, dass der begriindete
Verdacht besteht, dass Ihr Mitarbeiter die Erkrankung nur vorge-
tauscht hat.

So lduft ein Krankenriickkehrgesprach ab

Um den Ablauf eines Krankenriickkehrgesprachs zu strukturieren,
hilft hnen der folgende Gesprachsleitfaden:

1. BegriiRen Sie den Mitarbeiter und zeigen Sie lhre Freude tber
dessen Ruckkehr an den Arbeitsplatz.

,Hallo Herr F.1ich freue mich, Sie zu sehen. Wie geht es lhnen?”

2. Erklaren Sie dem Mitarbeiter kurz den Grund des Gesprachs und
deuten Sie lhre Flrsorge an.

,Als Vorgesetzter mache ich mir Gedanken tiber die Gesundheit der
Mitarbeiter und habe hier ja eine besondere Flirsorgepflicht. Ich
mdochte mich deshalb kurz mit lhnen unterhalten.”

3. Weisen Sie jetzt unbedingt auf die Vertraulichkeit des Ge-
sprachs hin. Dieser Punkt ist besonders zu Beginn der Unterhal-
tung wichtig.

,Sie dtirfen absolut sicher sein, dass dieses Gesprdch unter uns bleibt.
Es besteht fuir beide Seiten absolute Vertraulichkeit und Sie wissen
Ja, dass Sie mir keine naheren Einzelheiten tiber Ihre Erkrankung oder
gar die Krankheitsursachen erzihlen mussen.”

4. Steigen Sie jetzt in das eigentliche Gesprach ein, am besten mit
der Frage nach dem aktuellen Gesundheitszustand des Mitarbei-
ters.

,Sie sind jetzt seit 2 Tagen wieder an lhrem Arbeitsplatz. Wie geht
es lhnen? Wie ist Ihr aktueller Gesundheitszustand? Sind Sie wieder
vollstindig fit oder gibt es gesundheitliche Einschrdnkungen, die
ich bei lhrem Einsatz berticksichtigen muss? Besteht Ansteckungs-
gefahr? Kénnen Sie Ihre friihere Arbeit uneingeschrinkt erbringen?“

Und weiter:

,Wie Sie sicher wissen, wollen wir gesunde Arbeitspldatze anbieten.
Gab es Ursachen hier an Ihrem Arbeitsplatz, die flir Ihre Erkrankung
verantwortlich oder mitverantwortlich waren? Missen wir etwas
an lhrem Arbeitsplatz verindern? Mdchten Sie vielleicht lieber an
einem anderen Arbeitsplatz arbeiten?”

Informieren Sie lhren Mitarbeiter in dieser Phase des Gesprachs
Uber wichtige Ereignisse wahrend seiner Abwesenheit. Falls Ihr
Mitarbeiter externe Hilfe bendtigt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt,
dies anzusprechen. Zum Schluss sollten Sie noch etwas fur die
Vertrauensbildung tun und ein positives Ende des Gesprachs fin-
den.

,Ich bedanke mich fiir dieses Gesprdch. Vor allem ftir das Vertrauen,
das Sie mir geschenkt haben. Haben Sie keine Scheu, mich anzuspre-
chen, falls Ihnen noch etwas einfallen sollte und wir eventuell doch
etwas an lhren Arbeitsbedingungen dndern sollen.”

Achten Sie darauf, dass so ein Gesprach hoflich und respektvoll
erfolgt. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Sie lhren Mit-
arbeiter unter Druck setzen wollen!
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